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Verwaltungskonzil der Zentralverwaltung (ohne Universitätsmedizin Göttingen): 

Das Verwaltungskonzil hat am 26.02.2026 eine Änderung seiner Geschäftsordnung 

beschlossen, die hiermit veröffentlicht wird. 

 

Artikel 1 

Die Geschäftsordnung des Verwaltungskonzils der Georg-August-Universität Göttingen / 

Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 03.04.2020 (Amtliche Mitteilungen I Nr. 15/2020, S. 340; zuletzt 

geändert am 11.09.2024 (Amtliche Mitteilungen I Nr. 31/2024, S. 817), wird wie folgt geändert: 

 

§ 1 Abs. 1 S. 1 wird neu gefasst wie folgt:  

 

„Das Verwaltungskonzil bilden die Leitungen der  

- Abteilungen „Finanzen und Controlling“, „Forschung und Transfer“, „Gebäudemanagement“, 

„Göttingen International“, „Informationstechnologie und Informationsmanagement“, 

„Öffentlichkeitsarbeit“, „Personaladministration und Personalentwicklung“, „Studium und 

Lehre“, „Wissenschaftsrecht und Trägerstiftung“,  

- Stabsstellen „Betriebsärztlicher Dienst“, „Chancengleichheit und Diversität“, „Interne 

Revision“, „Sicherheitswesen / Umweltschutz“, 

- zentralen Einrichtungen „Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen“, 

„Zentrale Einrichtung für Sport und Gesundheit“, „Zentrale Einrichtung für Sprachen und 

Schlüsselqualifikationen“.“ 

 

Artikel 2 

Die Änderung ist am Tag des Beschlusses in Kraft getreten. 
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